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Merkblatt „Beurteilung Tunneldurchfahrt“ für Gefahrguttransporte 

Strassenstrecken mit Tunnel: Liste der Strecken mit beschränkenden Kategorien 

Kanton  Tunnel Nationalstrasse = N  
Kantonsstrasse = KS 

Tunnelkategorie 
(1.9.5.2 ADR)  

UR/TI N2  Göschenen-Airolo E
GR N13 Thusis-Tessin E
TG KS E
TI KS E
TI KS E
VD KS E
VS/Italien KS 

Frauenfeld 
Bellinzona-
Brissago Lugano  
Crissier  
Martigny-Aosta  

St. Gotthard 
San Bernardino  
Kreisel Bahnhof Frauenfeld 
Mappo/Morretina
Vedeggio-Cassarate  
Galerie du Marcolet
Grosser St. Bernhard  E 

Nein 

Ja Ja 
Beförderungs-

einheiten unter 

der Freigrenze? 

Möglichkeit,  

Ladung auf mehrere 

Beförderungseinhei-

ten aufzuteilen? 

Transport 

unter der 

Freigrenze? 

Nein

Nein

Nein 

Gesuch an SVSAA 

für eine Tunneldurch-
fahrtsbewilligung 

Durchfahrt frei ! 
Ja Tunnel mit 

Beschränkung 

umfahren 

Ja 

 Umfahrungsmög-

lichkeiten

vorhanden? 
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Bei einer Überschreitung der vorgeschriebenen Grenzen für die freie Durchfahrt 
durch die in der Tabelle aufgeführten Tunnels kann das SVSAA in besonderer 
Härtefällen und im Einvernehmen mit den zuständigen zivilen Behörden eine 
Einzelbewilligung für die Beförderung gefährlicher Güter erteilen. Dabei können 
besondere betriebliche Massnahmen angeordnet werden (u.a. Durchfahrt während 
bestimmten Uhrzeiten, Durchfahrt in Konvois mit Begleitfahrzeugen oder 
Verwendung besonderer Warnvorrichtungen). 
 
Grundsätzlich kein Raum für die Erteilung einer Ausnahmebewilligung besteht 
in den folgenden Fällen:  
a) Für den Tunnel besteht ein Zeitfenster für eine zulässige Tunneldurchfahrt;  
b) Für den Tunnel gibt es eine kleinräumige Alternativroute ohne generelle 

Beschränkungen, zum Teil nur im Sommer; 
c) Wenn die Voraussetzungen für eine Ausnahmebewilligung zwar gegeben wären, 

für die Beförderung des Gefahrgutes jedoch ein Bahntransport möglich ist, ohne 
dass deswegen der für das Gut zulässige Transportzeitraum überschritten bzw. 
die Qualität des Gutes beeinträchtigt wird;  

d) Wenn eine zeitliche Dringlichkeit nur aufgrund einer zu späten Bestellung / 
Disposition resultiert;  

e) Wenn der Gesuchsteller geltend machen möchte, dass er eine Umfahrungsroute 
als risikoreicher betrachte als eine Fahrt durch einen Tunnel;  

f) Wenn der Gesuchsteller geltend machen möchte, dass das Gut durch die 
Umfahrung oder durch den Bezug von dritter Seite (ohne Tunneldurchfahrt) 
verteuert würde. 

 
Das Gesuchsformular kann übers Internet wie folgt heruntergeladen werden: 
� www.armee.ch/svsaa 
� auf linker Seite „Formulare und Dokumente“ anklicken 
� unter „Gesuche Sonder- und Ausnahmebewilligungen“ finden Sie die 

Tunnelgesuchsformulare (weiteres Vorgehen ist auf dem Formular beschrieben). 
 
Kein Internetzugang? 
� Das Formular kann auch beim SVSAA telefonisch angefordert werden 

(058 464 29 06). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vorgaben Gefahrguttransporte / Rodtmattstrasse 110, 3003 Bern / niklaus.wyss@vtg.admin.ch 




